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Betreff Entwurf eines Bundesgesetzes I mit dem das Schülerbeihil
fengesetz 1983 geändert wird; EWR-Rechtsanpassung 

Gegen den uns übermittelten Gesetzentwurf, mit dem das Schüler
beihilfengesetz 1983 geändert wird, wobei insbesondere die der
zeitige Bevorzugung österreichischer Staatsbürger gegenüber 
Staatsbürgern eines EWR-Mitg1iedsstaates beseitigt werden soll, 
erheben wir keine grundsätzlichen Einwände. Allerdings glauben 
wir, daß die im § 1 Abs 7 Z 1 des Entwurfes vorgesehene Formu
lierung zu restriktiv ist. In dieser Bestimmung ist nämlich le
diglich eine Gleichstellung von Arbeitnehmern, die einen Wohn
sitz in österreich haben und Staatsbürger von EWR-Mitgliedsstaa
ten sind, sowie deren Kindern mit österreichischen Staatsbürgern 
hinsichtlich der Gewährung von Beihilfen nach dem Schülerbeihil
fengesetz vorgesehen. Wir glauben, daß hier auch Arbeitgeber, 
die in österreich einen Betrieb haben, - sowie deren Kinder -
mitberücksichtigt werden müßten. 
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